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Bedeutung der Exportkontrolle für die Wissenschaft

 Die Genehmigungspflichten des Außenwirtschaftsrecht greifen grundsätzlich auch im 

Bereich der Forschung.

 Forschung genießt die in Art. 5 Abs. 3 GG statuierte Wissenschaftsfreiheit ist aber nicht von 

den Genehmigungspflichten befreit.

 Auch eine zivile Ausrichtung der Forschungs- und Tätigkeitsbereiche schließen 

Exportkontrolle nicht aus. Allein das objektive Missbrauchspotential ist entscheidend.

 Exportkontrolle greift auch dann, wenn mit der Forschung ein „hehres Ziel“ verfolgt wird 

(z.B. Forschung an einem Ebola-Impfstoff).
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Exportkontrolle: Gemeinsame Aufgabe!

 Die Einhaltung der Bestimmungen des Außenwirtschaftsrechts ist nicht „nur“ eine Frage der 

Gesetzeskonformität (Compliance), sondern auch der ethischen Eigenverantwortung des 

einzelnen Forschers sowie der Universität.

 Die Beachtung des Außenwirtschaftsrechts ist für die Reputation und internationale 

Wettbewerbsfähigkeit einer Universität unabdingbar. 

 Spitzenforschung und damit „Exzellenz“ kennzeichnet sich auch durch die Einhaltung 

gesetzlicher Bestimmungen und ethisch verantwortungsbewusstes Handeln.
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Wir lassen Sie nicht allein: BAFA Initiative „Outreach to Academia“ 
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Handbuch „Exportkontrolle und Academia“
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Prüfungsfragen

Was? Wohin? An wen?
Zu 

welchem 
Zweck?
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Beispiel 1: Mitnahme von Forschungsausrüstung

Wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität U führen Ausgrabungen im außereuropäischen 
Land L durch. Als ein für die Ausgrabungen benötigtes Radarsystem kaputt geht, möchte die 
Universität dieses durch ein neues ersetzen. Das Radarsystem wird von Anhang I der EU-Dual-
Use-VO erfasst

WAS wird WOHIN an WEN zu welchem ZWECK mitgenommen? 

• WAS? Ein gelistetes Gut.

• WOHIN? In ein Land außerhalb der EU (= Drittland). 

→ Es liegt eine genehmigungspflichtige Ausfuhr vor. 

Für die Genehmigungspflichtigkeit ist unerheblich, dass lediglich ein im Ausland bereits 
vorhandenes Gerät ausgetauscht wird. 

Art. 3 Abs. 1 EG-Dual-use-VOArt. 3 Abs. 1 EU-Dual-Use-VO

Universität in Deutschland Drittland 
( = Land außerhalb der EU)
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Beispiel 1: Mitnahme von Forschungsausrüstung

Wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität U führen Ausgrabungen im außereuropäischen 
Land L durch. Als ein für die Ausgrabungen benötigtes Radarsystem kaputt geht, möchte die 
Universität dieses durch ein neues ersetzen. Das Radarsystem wird von Anhang I der EU-Dual-
Use-VO erfasst

WAS wird WOHIN an WEN zu welchem ZWECK mitgenommen? 

• WAS? Ein gelistetes Gut.

• WOHIN? In ein Land außerhalb der EU (= Drittland). 

→ Es liegt eine genehmigungspflichtige Ausfuhr vor. 

Für die Genehmigungspflichtigkeit ist unerheblich, dass lediglich ein im Ausland bereits 
vorhandenes Gerät ausgetauscht wird. 

Art. 3 Abs. 1 EU-Dual-use-VO
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Beispiel 2: Informeller Austausch zwischen Wissenschaftlern

Wissenschaftlicher Mitarbeiter A forscht an einer neuen Kultivierungsmethode für das Nipah-
Virus. Auf einer Konferenz kommt er mit Forscher B aus Nordamerika ins Gespräch und erfährt, 
dass B einen ähnlichen Forschungsschwerpunkt hat. A und B tauschen sich in Folge informell 
umfassend über ihre Forschungsergebnisse per E-Mail aus.

Art. 3 Abs. 1 EG-Dual-use-VO

WAS wird WOHIN an WEN zu welchem ZWECK mitgenommen? 

• WAS? Ein gelistetes Gut.

• WOHIN? In ein Land außerhalb der EU (= Drittland). 

→ Es liegt eine genehmigungspflichtige Ausfuhr vor. 

Für die Genehmigungspflichtigkeit ist unerheblich, dass lediglich ein im Ausland bereits 
vorhandenes Gerät ausgetauscht wird. 

Art. 3 Abs. 1 EG-Dual-use-VOArt. 3 Abs. 1 EU-Dual-Use-VO

Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Deutschland Forscher in Nordamerika
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Beispiel 2: Informeller Austausch zwischen Wissenschaftlern

Wissenschaftlicher Mitarbeiter A forscht an einer neuen Kultivierungsmethode für das Nipah-
Virus. Auf einer Konferenz kommt er mit Forscher B aus Nordamerika ins Gespräch und erfährt, 
dass B einen ähnlichen Forschungsschwerpunkt hat. A und B tauschen sich in Folge informell 
umfassend über ihre Forschungsergebnisse per E-Mail aus.

WAS wird WOHIN an WEN zu welchem ZWECK mitgenommen? 

• WAS? Ein gelistetes Gut.

• WOHIN? In ein Land außerhalb der EU (= Drittland). 

Ergebnis: Es liegt eine genehmigungspflichtige Ausfuhr. Die Art und Weise der Übermittlung der 
Technologie ist unerheblich. Erfasst wird auch die Versendung per E-Mail.

Art. 3 Abs. 1 EU-Dual-Use-VO
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Kontaktdaten

academia@bafa.bund.de

Referat 211

E-Mail:

Juristische Grundsatzfragen: Technische Grundsatzfragen: 

Referat 321

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn
Telefon: +49 (0)6196 908-0
Telefax: +49 (0)6196 908-1800
E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de
Internet: www.bafa.de

Ansprechpartner Outreach to Academia
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